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 73/249. Süd-Süd-Zusammenarbeit  
 

 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 64/222 vom 21. Dezember 2009, in der sie das Er-

gebnisdokument von Nairobi der Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über 

die Süd-Süd-Zusammenarbeit billigte, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 33/134 vom 19. Dezember 1978, in der sie den 

Aktionsplan von Buenos Aires zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zusam-

menarbeit zwischen Entwicklungsländern1 billigte, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/270 B vom 23. Juni 2003, 60/212 vom 22. De-

zember 2005, 62/209 vom 19. Dezember 2007, 63/233 vom 19. Dezember 2008, 64/1 vom 

6. Oktober 2009, 66/219 vom 22. Dezember 2011, 67/227 vom 21. Dezember 2012, 68/230 

vom 20. Dezember 2013, 69/239 vom 19. Dezember 2014, 70/222 vom 22. Dezember 2015, 

71/244 vom 21. Dezember 2016 und 72/237 vom 20. Dezember 2017, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 71/318 vom 28. August 2017 über die Modalitäten 

der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über die Süd-Süd-Zusam-

menarbeit, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 „Transforma-

tion unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, in der sie einen umfas-

senden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universel-

ler und transformativer Ziele und Zielvorgaben für die nachhaltige Entwicklung verabschie-

dete, ihrer Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung der Agenda bis zum 

_______________ 

* Aus technischen Gründen neu herausgegeben am 15. März 2019 (gilt nicht für Deutsch). 

1 Report of the United Nations Conference on Technical Cooperation among Developing Countries, Buenos 

Aires, 30 August–12 September 1978 (United Nations publication, Sales No. E.78.II.A.11 und Korrigen-

dum), Kap. I. 
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Jahr 2030 einzusetzen, ihrer Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren For-

men und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforde-

rung darstellt und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, 

und ihres Bekenntnisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der 

wirtschaftlichen, der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter 

Weise herbeizuführen und auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufzubauen 

und danach zu streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden, 

 ferner in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-

agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-

rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-

stellt, sie unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-

mittel mit Hilfe konkreter Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und in der 

die nachdrückliche politische Entschlossenheit bekräftigt wird, die Herausforderung der Fi-

nanzierung einer nachhaltigen Entwicklung und der Schaffung eines dafür günstigen Um-

felds auf allen Ebenen im Geiste globaler Partnerschaft und Solidarität zu bewältigen, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen der Vereinten Nationen betreffend die Süd-Süd-

Zusammenarbeit und die Ergebnisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-

ten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebie-

ten und in Anerkennung des auf dem ersten Süd-Gipfel verabschiedeten Havanna-Aktions-

programms2, des Rahmenplans von Marrakesch für die Durchführung der Süd-Süd-Zusam-

menarbeit3 und des auf dem Zweiten Süd-Gipfel verabschiedeten Aktionsplans von Doha4, 

 unter Begrüßung des Übereinkommens von Paris5, allen Vertragsparteien nahelegend, 

das Übereinkommen vollständig durchzuführen, und den Vertragsparteien des Rahmen-

übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen6, die ihre Ratifikations-, 

Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitrittsurkunde noch nicht hinterlegt haben, 

nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 in Bekräftigung der Resolution 71/243 vom 21. Dezember 2016 über die vierjährliche 

umfassende Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der 

Vereinten Nationen und der darin enthaltenen allgemeinen Richtlinien und Grundsätze so-

wie in Bekräftigung ihrer Resolution 72/279 vom 31. Mai 2018 über die Neupositionierung 

des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen im Kontext der vierjährlichen umfassen-

den Grundsatzüberprüfung der operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Verein-

ten Nationen, 

 erneut auf das Versprechen hinweisend, dass niemand zurückgelassen wird, in Bekräf-

tigung ihres Bewusstseins der grundlegenden Bedeutung der Würde des Menschen sowie 

des Wunsches, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völker und für alle 

Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und sich erneut zu dem Bemühen verpflichtend, die-

jenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen, 

_______________ 

2 A/55/74, Anlage II. 

3 A/58/683, Anlage II. 

4 A/60/111, Anlage II. 

5 Angenommen nach dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in 

FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2016 

II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 

6 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 

II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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 sich erneut verpflichtend, dafür Sorge zu tragen, dass kein Land und kein Mensch 

zurückgelassen wird, und den Schwerpunkt unserer Bemühungen dort zu legen, wo die Her-

ausforderungen am größten sind, unter anderem durch die Gewährleistung der Einbeziehung 

und Mitwirkung der Menschen, die am weitesten zurückliegen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Süd-

Süd-Zusammenarbeit7; 

 2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen Inspektions-

gruppe über die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation im System der Ver-

einten Nationen8 und von ihrem Fortschrittsbericht zu den darin enthaltenen Empfehlungen9; 

 3. anerkennt, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation ge-

stärkt und weiter belebt werden müssen, und begrüßt, dass vom 20. bis 22. März 2019 in 

Buenos Aires die zweite Konferenz der Vereinten Nationen auf hoher Ebene über die Süd-

Süd-Zusammenarbeit abhalten wird; 

 4. fordert die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf, 

im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer Ressourcen sicherzustellen, dass bei der 

Durchführung dieser Resolution niemand und auch kein Land zurückgelassen wird; 

 5. beschließt, den Unterpunkt „Süd-Süd-Entwicklungszusammenarbeit“ unter dem 

Punkt „Operative Entwicklungsaktivitäten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-

siebzigsten Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-

lung auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung einen umfassenden Bericht über den Stand der 

Süd-Süd-Zusammenarbeit vorzulegen. 

62. Plenarsitzung 

20. Dezember 2018 

_______________ 

7 A/73/321. 

8 A/66/717. 

9 Siehe A/73/311. 
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